
Wahlbekanntmachung

1. Am 26. Mai 2019

finden
- in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament und
- inMecklenburg-VorpommernzeitgleichdieKommunalwahlen
statt.

Gewählt werden in den Gemeinden des Amtes Landhagen
- die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
- der Kreistag

- die Gemeindevertretung
- die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister

Alle Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

2. Die Gemeinde Behrenholl bildet einen wahlbezirk und gehört zum wahlbereich Nr. 4 des Landkreises Vorpommern'

Greifswald.

Der Wahlraum wird im
eingerichtet.

2.1. Die Gemeinde Dargelin bildet einen wahlbezirk und gehört zum wahlbereich Nr. 4 des Landkreises Vorpommern-Greifswald,

1 21

Der Wahlraum wird in der
eingerichtet.

Der Wahlraum wird im
eingerichtet.

eingerichtet.

Behrenhofl 35

eingerichtet.
Der Wahlraum wird im

2.2 DieGemeinde Dersekow bildet einen wahlbezirk und gehört zum wahlbereich Nr. 4 des Landkreises Vorpommern-Greifswald

schule ln 17498 Straße 144

2.3. Die Gemeinde Hinrichshagen bildet einen wahlbezirk und gehört zum wahlbereich Nr. 4 des Landkreises vorpommern-

Greifswald,

ln1 57 eingerichtet.
Der Wahlraum wird im

Z.4.DieGemeinde Levenhagen bildet einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich Nr. 4 des Landkreises Vorpommern-

Greilswald.

ln 17498 Dortstraße 5

2.5. Die Gemeinde Mesekenhagen bildet einen wahlbezirk und gehört zum wahlbereich Nr.4 des Landkreises Vorpommern-

Greifswald.

Der Wahlraum wird im FFw ln 17498 Straße 21 A



2.6 Die Gemeinde Neuenkirchen ist in

Der Wahlraum wird in der

allgemeine Wahlbezirke eingeteilt
Anzahl

2

Die Wahlbezirke gehören zum Wahlbereich der Gemeinde Neuenkirchen und zum Wahlbereich Nr. 4 des Landkreises

Vorpo mmern-Greif swald.

2.7. Die Gemeinde Wackerow bildot einen Wahlbezirk und gehört zum Wahlbereich Nr. 4 des Landkreises Vorpommern-

Greifswald.

Klndertagesstätts,,Entdeckungsklste" in 17498 Wackerow, Am
1

eingerichtet.

2'8 oie GemeindeWeitenhagen ist in allgemeine Wahlbezirke eingeteilt
Anzahl

3

Wahlbezirk
Nr. Bezeichnung des Wahlbezirkes Bezeichnung des Wahlraumes

001

002

Neuenkirchen 1

Ortsteil Neuenkirchen, außer den Straßen, die dem
Wahlbezirk 002 zugeordnet sind

Neuenkrichen 2
Ortsteile Leist l, ll, lll, Oldenhagen, Wampen,
Kieshof Ausbau und die Straßen des Ortsteils
Neuenkirchen Am Pfarrgarten, Am Teich,
Amselweg, Appelkamp, Dorfstraße, Fliederueg,
Hasensprung, Kornblumenweg, Landhäger Weg,
Pfarrwurth, Poggenweg, Storchenstieg, Wampener
Straße

Gemeindezentrum in 1 7498 Neuenkirchen, Wampener
Straße 16

Gemeindezentrum in 1 7498 Neuenkirchen, Wampener
Straße 16

Wahlbezirk
Nr. Bezeichnung des Wahlbezirkes Bezeichnung des Wahlraumes

001

002

003

Weitenhagen 1

Ortsteile Weitenhagen (außer Hauptstraße)' Klein
Schönwalde, Potthagen (außer Zur
Schwedenschanze) Ortsteil Helmshagen I -nur
Dorfstraße

Weitenhagen 2
Ortsteile Weitenhagen - nur Hauptstraße,
Grubenhagen, Helmshagen I und ll (außer

Dorfstraße), Potthagen - nur Zur Schwedenschanze

Weitenhagen 3
Diedrichshagen und Guest

Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in 17498
Weitenhagen, Schulstraße 24

Straßenmeisterei in 17498 Weitenhagen
OT Helmshagen l, Potthäger Damm 22

Gemeindezentrum ,,Alte Schule" in 17498 Weitenhagen'
OT Diedrichshagen, Kastanienweg 1

Die Wahlbezirke gehören zum Wahlbereich der Gemeinde Weitenhagen und zum Wahlbereich Nr' 4 des Landkreises

Vorpomm ern-Greif swald.

ln den wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten in der Zeit vom

zugestellt worden sind, sind der wahlbezirk und der wahlraum angegeben

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brielwahlergebnisses

tür die EuroPawahl

bis

, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat

17498 Neuenkirchen, Theodor-Körner-Straße 36
16:00

Datum

15.04.2019 04.05.2019

um Uhr tn zusammen.



Die Briefwahlergebnisse für die Kommunalwahlen werden zusammen mit den Urnenwahlergebniqqgn in den allgemeinen

Wahlbezirken feitgestettt. Mit der Zulassung der Wahlvorschläge beginnt der Wahlvorstand um 16:00 Uhr.

4. Alle Wahlberechtigten können in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind'

Für die Stimmabgabe in einem anderen Wahlraum benötigen sie die Briefwahlunterlagen mit dem Wahlschein (Näheres dazu

unten bei Nummer 6).

Alle wahlberechtigten sollen zur wahl ihre wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis, unionsbürger einen gültigen

ldentitätsausweis oder Äeisepass mitbringen. sie haben sich auif vÄrtangen des wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen'

Die wahlbenachrichtigung verbleibt beim wähler. sie ist im Falle einer stichwahl erneut dem wahlvorstand vorzuzeigen'

Die wahlberechtigten erhalten für die Europawahl und für die Kommunalwahlen, für die sie wahlberechtigt sind, amtliche

stimmzettel. Die stimmzettel müssen in einer wahlkabine des wahlraumes oder in einem dafÜr vorgesehenen besonderen

Nebenraum gekennzeichnet und in der weise gef altet werden, dass die stimmabgabe nicht erkennbar ist' Es ist darauf zu achten,

dass mehrere Stimmzettel zur Kommunalwahigetrennt ge{altet und nicht ineinander gelegt werden dürfen'

ln der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden'

Blinde oder sehbehinderte wahlberechtigte können sich bei der Europawahl zur Kennzeichnung des stimmzettels einer

stimmzettelschablone bedienen. Diese ist r"io.t *itruüringen. Zur Stimäabgabe bei den Kommunalwahlen werden von den

Blindenvereinen keine Stimmzettelschablonen hergestellt'

wahlberechtigte, die wegen körperlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind, den stimm.zettel zu kennzeichnen, zu falten

oder in die wahlurne zu werfen, können sich der Hilie ei-ner anderen Persön bedienen' Die Hilfsperson, die auch.Mitglied des

Wahlvorstandes sein kann, aber nicht selbst kandidieren oder als Vertrauensp,erson benannt sein darf, ist zur Wahrung des

Wahlgeheimnisses verpllichtet und hat die Hitfedüü;g auf die Erfüllung der wünsche des der wählerin oder des wählers zu

beschränken.

4.1 Wahl zum Europäischen Parlament

Gewählt wird mit amtlichen weißen stimmzetteln, die im wahlraum ausgehändigt werden'

Jede Wählerin und Jeder Wähler hat eine Stimme'

Der stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Pa.rteien und ihre Kurzbezeichnung bzw' die

Bezeichnung der sonstigen politischen vereinig;ng und ihr Kennwort sowie ieweits die ersten 10 Bewerberinnen und Bewerber

der zugerassenen wahlvorschläge ,no rec"nts 
"von oer eezeicnnung äes Vorschlagsberechtigten einen Kreis lür die

Kennzeichnung.

Die wählerin oder der wähler gibt die stimme in der weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des stimmzettels durch ein

in einen Kreis gesetztes Kreui oder auf andere weise eindeutig t<enntlicrr macht, welchem wahlvorschlag die stimme gelten

soll.
Der gekennzeichnete und gefaltete stimmzettel ist von der wählerin oder vom wähler selbst in die wahlurne zu legen'

Der Briefwahlbezirk des Amtes Landhagen ist in die repräsentative wahlstatistik der Europawahl einbezogen'

Die Wählerinnen und Wähler der autgeführten Wahlbezirke erhalten für die Stimmabgabe einen Stimmzettel mit

unterscheidungsaufdruck nach Altersgrrppun ,nJ Geschlecht. weitere Hinweise zur repräsentativen wahlstatistik enthält die

Ergänzung zu dieser Wahlbekanntmachung'

4.2 Wahl des Kreistages

Gewählt wird mit amtlichen grünen stimmzetteln, die im wahlraum ausgehändigt werden.

Jede Wählerin und leder Wähler hat drei Stimmen'

Der stimmzettel enthält ieweils unter fortlaufender Nummer die im wahlbereich zugelass-enen.wahlvorschläge unter Angabe von

Name und Kurzbezeichnung der partei ooäiW-arlrerörupp_e nzw. oäl-äezeichn-ung "Einzelbewerber" sowie den Namen der

Bewerberinnen und Bewerber und rechts oaneoen trir jeo'e'aewerberin und jeden Böwerber drei Kreise für die Kennzeichnung'

Die wahlberechtigten geben ihre Stimmen in der weise ab, dass sie in bis zu drei Kreisen jeweils ein Kreuz setzen oder auf

andere weise eindJutii t<enntticn machen, welchen Bewerberinnen und Bewerbern die Stimme/n gelten soll/en'

Dabei können die drei Stimmen

- einer einzigen Bewerberin oder einem einzigen Bewerber oder 
.

- verschiedenen ge*;tbetinnen oder Bewerbern desselben Wahlvorschlages oder

-BewerberinnenundBewerbernverschiedenerWahlvorschläge

gegeben werden. Bei Abgabe von mehr als drei Stimmen sind alle abgegebenen Stimmen ungültig'

Der gekennzeichnete und gefaltete stimmzettel ist von der wählerin oder vom wähler selbst in die wahlurne zu legen'

4.3 Wahl der Gemeindevertretung

Gewählt wird mit amtlichen gelben Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgehändigt werden'



Jede Wählerin und ieder Wähler hat drei Stimmen.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaulender Nummer die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe von

Name und Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe bzw. der Bezeichnung "Einzelbewerber" sowie den Namen der

Bewerberinnen und Bewerbär und rechts daneben für jede Bewerberin und jeden Bewerber drei Kreise für die Kennzeichnung'

Die Wahlberechtigten geben ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie in bis zu drei Kreisen jeweils ein Kreuz setzen oder auf

andere Weise eindeutig kenntlich machen, welchen Bewerberinnen und Bewerbern die Stimme/n gelten soll/en.

Dabei können die drei Stimmen

- einer einzigen Bewerberin oder einem einzigen Bewerber oder
- verschiedenen Bewerberinnen oder Bewerbern desselben Wahlvorschlages oder
- Bewerberinnen und Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge

gegeben werden. Bei Abgabe von mehr als drei Stimmen sind alle abgegebenen Stimmen ungültig'

Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist von der Wählerin oder vom Wähler selbst in die Wahlurne zu legen.

4.4 Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

Gewählt wird mit amtlichen grauen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgehändigt werden.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die im wahlbereich zugelass_enen wahlvorschläge unter Angabe von

Name und xurzoezeictinung der partei oder wählergruppe bzw, der Bezeichnung "Einzelbewerber" sowie den Namen der

Bewerberinnen und Bewerber und rechts daneben für jedb'eewerberin und jeden Bewerber einen Kreis lür die Kennzeichnung'

Die wahlberechtigten geben ihre stimme in der weise ab, dass sie auf dem stimmzettel ein einziges Kreuz setzen oder auf

andere Weise eindeutii kenntlich machen, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll'

wenn nur ein wahlvorschlag zur wahl zugelassen worden ist, enthält der stimmzettel diesen wahlvorschlag unter Angabe von

Name und xurzoereicnnrnö oer partei oci'er wäntergruppe bzw. der Bezeichnung "Einzelbewerber" sowie die Bewerberin oder

den Bewerber sowie zwei Kreise, die mit ,Ja" ozw. ,,fteinl'beschriftet sind, für die Kennzeichnung-_Die wahlberechtigten geben

ihre Stimme in oer Weee ab, dass sie aut dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
-indeutig 

kenntlich machen, ob sie dem Wahlvorschlag zustimmen oder nicht zustimmen'

Der gekennzeichnete und gefaltete stimmzettel ist von der wählerin oder vom wähler selbst in die wahlurne zu legen'

5. Die wahlhandlung sowie die im Anschluss an die wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des wahlergebnisses

im wahlbezirk für die einzelnen wahlen sind öffentlicn. Jedermain hat zutritt, ioweit das ohne Beeinträchtigung des

Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wahlberechtigte mit wahlschein und Briefwahlunterlagen haben bei den zeitgleichen Europa- und Kommunalwahlen

nachfolgende Besonderheiten zu beachten.

6..1 Wahlberechtigte, die einen weißen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der Europawahl

im Landkreis Vorpommern-Greifswald in dem der Wahlschein ausgestellt ist'

a) durch stimmabgabe in einem beliebigen wahlbezirk des Landkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

6.2 Wahlberechtigte, die einen gelben wahlschein für die Kommunalwahlen haben' können an der

- Kreistagswahl und an der Gemeindevertretungswahl in dem Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt'

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder

b)durch Briefwahl

- Bürgermeisterwahl in dem wahlgebiet, für das der wahlschein gilt,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

6.3 Wer durch Briefwahl wählen will, muss jeweils den wahlbrief mit dem stimmzettel (im verschlossenen stimmzettelumschlag) und

dem unterschriebenen wahlschein so rechtzeitil der äut dem wahlbrielumschlag angegebenen stelle übersenden, dass er dort

spätestens am wahltag bis 1g.00 uhr eingeht.ber wahlbrief kann auch bei der angegebenen stelle abgegeben werden. Für

värbundene Kommunai-wahlen kann ein gemeinsamer Wahlbrief verwendet werden'

7. Alle wahlberechtigten können ihr wahlrecht tür die Europawahl und für die Kommunalwahlen jeweils nur.einmal und nur

persönlich ausüben. Das gilt bei der rwopawint auch für wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union zum Euiopaiscnen Parlament wahlberechtigt sind ($ 6 Abs' 4 des Europawahlgesetzes)'



Wer unbefugt
Freiheitsstrafe

Qrt, Datum

Neuenklrchen, 1 6.04,201 I

wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar ($ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Amtsvorsteher frt-



Ergänzung zur Wahlbekanntmachung tl

Durchf ührung einer repräsentativen Wahlstatistik
zur Wahl der Abgäordneten des Europäischen Parlaments

am 26. Mai 2019

Auf der Grundlage g 3 des wahlstatistikgesetzes vom 21 . Mai 1999 (BGBI. I S. 1023), geändert durch Artikel 1a des Gesetzes

vom 27. April 2013 (BGBI. lS. 962) werden.rr, 
-rropa*"hl 2019 unter Wahrung däsWahlgeheimnisses in ausgewählten

allgemeinen wahlbezirkän und griemantbezirken refraientative Auszählungen nach dem Wahltag durchgeführt'

Aus den Ergebnissen werden in den Folgemonaten repräsentative wahlstatistiken über

a) die wahlberechtigten, wahlscheinvermerke und die Beteiligung an den wahlen nach Geschlecht und

1 0 Geburtsiahresgruppen' sowre

b) die wählerinnen und wähler und ihre stimmabgabe tür die,einzelnen wahlvorschläge nach Geschlecht und 6

GeburtsjahresgruppensowiedieGründefürdieUngültigkeitvonStimmen

als repräsentative Bundesstatistiken erstellt'

Die ausgewählten allgemeinen stichprobenwah.lbezirke müssen mindestens 400 wahlberechtigte und die ausgewählten

Sii.[ü.l;rtriäiwaht"bezirke mindesiens 400 Wählerinnen und Wähler umfassen'

Die statistischen Auszählungen

- der wählerverzeichnisse nach a) werden in den Gemeindebehörden, in denen ausgewählte wahlbezirke liegen und

.derStimmzette|nachb)imStatistischenAmtMecklenburg-Vorpommern

durchgeführt.

Nach g 6 des wahlstatistikgesetzes dürfen die wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten stimmzettel bei den

*ärrtstäistischen Auszählu nge-n nicht zusammengef üh rt werden'

2, ln die repräsentative wahlstatistik ist der Briefwahlbezirke mit der wahlbezirksnummer 901

der Gemeindebehörde des Amtes Landhagen einbezogen'

3. ln den ausgewählten repräsentativen wahlbezirken werden nur Stimmzettel verwendet, die einen für die repräsentative
- 

w"nr.täti.iit< nacntotgeÄd aulgeführten Zusatzauldruck enthalten:

A.männlich,diversoderohneAngabeimGeburtenregister,geborenlg95bis200l
B.männlich,diversoderohneAngabeimGeburtenregister,geborenlgS5bisl994
c.männlich,diversoderohneAngabeimGeburtenregister,geborenlgT5bisl9E4
D'männlich,diversoderohneAngabeimGeburtenregister,geborenlg60bisl9T4
E'männlich,diversoderohneAngabeimGeburtenregister,geborenlg50bisl959
F.männlich'diversoderohneAngabeimGeburtenregister.geborenlg49undfrüher
G. weiblich, geboren 1995 bis 2001

H. weiblich, geboren 1985 bis 1994

L weiblich, geboren 1975 bis 1984

K. weiblich, geboren 1960 bis 1974

L. weiblich, geboren 1950 bis 1959

M. weiblich, geboren 1949 und lrüher

Die wählerin oder der wähler erhält für die stimmabgabe einen in Abhängigkeit vom Geschlecht und Alter mit

lr";.ä",1s::li;,?l:*'"!YiJ,T:f;ifJ,P,,llT,T'"ll:',.ä:in'n$?,0'nt;"" Briefwahrunterrasen ebenrails stimmzetter mit

Untersbheidungsauldruck zugesandt'

Die repräsentative wahlstatistik hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der Ergebnisse der Europawahl durch die wahlvorstände

in den repräsentativen Wahlbezirken'


